
e
n
g
e
l 
p
a
te
n
ta
n
w
al
ts
ka
n
zl
e
i 

m
ar
kt
p
la
tz
 6
 

98
52
7 
su
hl
 –
 g
er
m
an
y 

w
w
w
.e
n
g
e
l-
p
a
te
n
t.
co
m
 

o
ff
ic
e@

en
g
el
-p
at
e
nt
.c
o
m
 

fo
n:
 +
49
 (3
68
1)
 7
97
7-
0 

fa
x:
 +
49
 (3
68
1)
 7
97
7-
99
 

ch
ri
st
o
p
h
 k
. 
e
n
g
e
l 

p
at
en
ta
nw
al
t 
 d
ip
l.-
in
g
. 

eu
ro
p
ea
n 
p
at
en
t 
at
to
rn
ey
 

eu
ro
p
ea
n 
p
at
en
t 
an
d
 t
ra
d
e
m
ar
k 
at
to
rn
ey
 

h
af
tu
n
g
sr
e
g
e
lu
n
g
: 
d
ie
 p
at
en
ta
nw
al
ts
ka
nz
le
i 
en
g
el
 

ha
ft
et
 b
ei
 e
in
fa
ch
er
 f
ah
rl
äs
si
g
ke
it 
b
is
 1
 m
io
. 
eu
ro
, 

b
ei
 v
o
rs
at
z 
un
d
 g
ro
b
er
 fa
hr
lä
ss
ig
ke
it
 u
nb
es
ch
rä
nk
t.
 

00
55
/0
6#
00
1-
44
 –
 S
ei
te
 1
-1
 

 

NEWS  01/2006 
DPMAkurier – der neue Internetdienst des Patent- und Markenamts 

Am 11. Oktober 2005 startete der neue Internetdienst DPMAkurier des Deutschen Patent- und 

Markenamts. Dieser Dienst ermöglicht u.a. die automatisierte Überwachung für alle publikationspflich-
tigen Rechts- und Verfahrensstände für Patente, Gebrauchsmuster, Marken sowie für Geschmacks-
muster. Zu den Leistungsmerkmalen von DPMAkurier zählen weiterhin das Abonnement des Patent-, 

Marken- und Geschmacksmusterblattes. Außerdem kann der Newsletter des DPMA bestellt werden, 
welcher in der Regel alle zwei Monate erscheint. Der bereitgestellte Dienst des DPMA richtet sich 
insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen sowie an Einzelanmelder zur Vereinfa-
chung von Schutzrechtsüberwachungen. DPMAkurier kann daher von Jedermann kostenlos genutzt 

werden, lediglich eine E-Mail-Adresse zur Registrierung ist erforderlich. 
 
Wie funktioniert DPMAkurier? 

Zugriff auf den Internetdienst des DPMA erhalten Sie über die Internetplattform DPMApublikationen 
unter http://publikationen.dpma.de. Um den Internetdienst nutzen zu können, ist die einmalige Regis-
trierung unter Angabe der persönlichen Daten sowie einer E-Mail-Adresse erforderlich. Beim wieder-
holten Login sind dann lediglich die E-Mail-Adresse und das Passwort einzugeben, woraufhin der 
gewünschte Lieferdienst ausgewählt werden kann. Beispielsweise kann der Lebenszyklus einer 
veröffentlichten Patentanmeldung überwacht werden. Dazu wird einfach das amtliche Aktenzeichen 
angegeben sowie der Lieferrhythmus bestimmt. Zu beachten ist, dass derzeit nur maximal fünf Akten-
zeichen pro Schutzrechtsart hinterlegt werden können. Sofern sich der Rechtsstand eines Schutzrechts 
ändert, erhält der Nutzer eine E-Mail, welche die Informationen zur Änderung und einen Link auf den 
Datensatz in DPMApublikationen enthält. Der E-Mail-Versand erfolgt am jeweiligen Veröffentlichungs-
tag. Für Patente und Gebrauchsmuster erfolgen amtliche Veröffentlichungen jeweils donnerstags, für 
Marken freitags und für Geschmacksmuster am 10. und 25. eines Monats. 
 
Was kann engel patentanwaltskanzlei für Sie tun? 

Die Überwachung von Verfahrensständen können Sie mit dem neuen DPMAkurier nun auch selbst 
einfach vornehmen, obwohl wir diese und auch weitergehende Überwachungsleistungen natürlich 
weiterhin gern für Sie ausführen. Bei einer von Ihnen selbst durchgeführten Überwachung stehen wir 
Ihnen selbstverständlich für die Beratung und die Vornahme von schutzrechtsbezogenen Tätigkeiten 
zur Verfügung. Kommt beispielsweise ein Patent oder eine Marke zur Erteilung/Eintragung, beginnt 
mit der Veröffentlichung die Einspruchs- oder Widerspruchsfrist, in welcher Dritte gegen die Ertei-
lung/Eintragung widersprechen können. engel patentanwaltskanzlei prüft für Sie auf Wunsch die 
Notwendigkeit und die Erfolgsaussichten des Vorgehens gegen ein fremdes Schutzrecht und vertritt 
Sie vor den zuständigen Ämtern in den entsprechenden Verfahren. Da die Fristen zur Einleitung 
solcher Verfahren nicht verlängerbar sind, ist es von besonderer Bedeutung, dass Sie bei eigener 
Überwachung der Verfahren schnell auf Rechtsstandsänderungen reagieren und uns bei Bedarf unver-
züglich kontaktieren. 
 
Weiterführende Informationen zum DPMAkurier: www.dpma.de/service/kurier.html 


